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Offenes Verfahren nach VOB/A 

 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 

Name  Landkreis Cham 
Straße  Rachelstraße 6 
Postleitzahl, Ort 93413 Cham 
Telefon  (09971) 78-0 
Telefax  (09971) 78-399 
E-Mail:   hochbau@lra.landkreis-cham.de 
 

b) Vergabeverfahren:  Offenes Verfahren nach VOB/A 
Baumaßnahme: Umbau und Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham 
 
Art des Auftrages:  Ausführung von Bauleistung 

 
c) Ort der Ausführung:  Pfarrer-Lukas-Str. 36, 93413 Cham 
 
d) Art der Leistungen: 

Gewerke 
- 1100 vorgehängte hinterlüftete Fassade 
 

Die vollständigen Verdingungsunterlagen können über die Vergabeplattform der Deutschen 
eVergabe unter dem Link: www.deutsche-evergabe.de ab sofort angefordert werden.  
Hinweis: Abgabe der Angebote nur in elektronischer Form 
Öffnungstermin: Montag, 02.06.2025 
 
Cham, 08.05.2025 Landkreis Cham 

 Franz Löffler, Landrat  
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Vollzug der Baugesetze; 
Bauliche Maßnahme durch die Stadt Furth im Wald auf den Fl.-Nrn. 1903/2, 1903/4, 1904/8, 
1933, Gemarkung Furth im Wald: Errichtung eines Großparkplatzes mit insgesamt 480 Pkw-
Stellplätzen, temporär: für die Landesgartenschau im Zeitraum vom 01.05.2025 - 30.11.2025 
durch die Stadt Furth im Wald, Burgstr. 1, 93437 Furth im Wald 
 

Bekanntmachung: 
Öffentliche Zustellung der Baugenehmigung des Landratsamtes Cham vom 28.04.2025, Az. BauR-
6024. 3-805-2025-B, gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung – BayBO – an die betei-
ligten Grundstücksnachbarn. 
 

Mit Bescheid des Landratsamtes Cham vom 28.04.2025, Az. BauR-6024. 3-805-2025-B, wurde der 
Stadt Furth im Wald, Burgstr. 1, 93437 Furth im Wald die Baugenehmigung für folgendes Vorhaben 
erteilt: 
Bauliche Maßnahme durch die Stadt Furth im Wald, auf den Fl.-Nr. 1903/2, 1903/4, 1904/8, 1933, 
Gemarkung Furth im Wald: Errichtung eines Großparkplatzes mit insgesamt 480 Pkw-Stellplätzen, 
temporär: für die Landesgartenschau im Zeitraum vom 01.05.2025 - 30.11.2025 
 

Die Zustellung der Baugenehmigung erfolgt hiermit durch öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

Schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen (siehe nachfolgende Hinweise) Form. 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift oder in 
Ablichtung beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22. Juni 2007 (GVBl Nr. 13, Seite 390 vom 29. Juni 2007) wurde das Widerspruchsverfahren 
im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen. 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de) 
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannten Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweise: 
a) Die Zustellung der vorgenannten Baugenehmigung in Form der öffentlichen Bekanntmachung gilt 

mit dem Tag der Bekanntmachung gegenüber den beteiligten Nachbar als bewirkt (Art. 66 Abs. 
2 Satz 6 BayBO), d. h. ab diesem Zeitpunkt läuft die Klagefrist. 

b) Die Baugenehmigung vom 28.04.2025 einschließlich der genehmigten Pläne kann im Landrats-
amt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham, Zi.Nrn. 201, 202 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 

 

Cham, 28.04.2025 Landratsamt Cham 
 Martina Altmann  
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